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Herr / Frau 

   Mitgliedsnummer: ...................... 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Telefonnummer: …………………………………………  o    pauschaliert  

    o    buchführungspflichtig 
 

Betriebsnummer:  …………………………………… Gemeinde: ................................... 
 

Bezirk:      .............................................  Bundesland: ................................ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Allgemeiner Anbau- und Liefervertrag für OO-Ölraps - Ernte 2020 
 

o Produktrücknahme (Biodiesel und Rapskuchen)  
 

o Produktverkauf an Mitglieder (Biodiesel und Rapskuchen) 

 
I. abgeschlossen zwischen SEEG  und dem genannten Produzenten (Inhaber des 

landwirtschaftlichen Betriebes). 
 

II. Gegenstand und Gültigkeit dieses Vertrages ist die angegebene Rapsanbaufläche, 
welche der SEEG bis spätestens bis 31.03.2020  gemeldet wird  sowie die Ablieferung 
der gesamten Rapsernte von der in diesem Vertrag gemeldeten Anbaufläche 2019/2020 
an die SEEG. 

 
III. Der Raps wird von der SEEG mit folgenden Qualitätskriterien übernommen: 

1. Wassergehalt max. 8,5 % 
2. Besatz: Normwert   2 % - Gewichtsabschlag bei Überschreitung der 2 % = 1:1 
3. Transport vom Feld zur angegebenen Trockenanlage bzw. Übernahmestelle 
    sowie die Trocknungskosten trägt der Produzent.  

 
IV. 1. Der Ölraps und die daraus gewonnenen Produkte verbleiben immer im Eigentum des 

Produzenten.  
2. Die Produkte Rapskuchen und Rapsöl werden von den Mitgliedern innerhalb der 
Verarbeitungszeiträume und das Produkt Biodiesel innerhalb eines Jahres vom Mitglied 
bei der Biodieselanlage in Mureck abgeholt. 
3. Die Verarbeitungskosten pro kg Raps werden beginnend mit der Lagerung des 
Rohstoffes bis zu den fertigen Produkten verrechnet und sind vom Mitglied zu bezahlen.  
Diese werden halbjährlich, ab 1. August 2019, in Rechnung gestellt. 
 

V. Der unterzeichnende Landwirt meldet unter diesen Bedingungen  __________    ha 
Winterraps an. 

 
VI. Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird das Bezirksgericht in Feldbach vereinbart. 
 
 
 
 

______________      ________________________________ 
        Datum                       Unterschrift  
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